
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Tim Pargent BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 03.09.2021

Verfolgung von CumCum-Geschäften: Reaktion auf BMF-Schreiben

18. Wahlperiode  05.11.2021  Drucksache 18/17921

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Wurde als Reaktion auf die BMF Schreiben vom 09. Juli 2021 (IV C 6 – S 
2134/19/10003 :007 und IV C 1 - S 2252/19/10035 :014) eine Anweisung 
an die Finanzämter weitergeleitet, CumCum-Geschäfte rückwirkend zu 
überprüfen?   1

1.2 Wenn ja, wann erfolgte die Weiterleitung?   1
1.3 In wie vielen Fällen müssen Geschäfte auf Grund der Neufassungen erneut 

bearbeitet werden (bitte aufschlüsseln nach Regierungsbezirk)?   2

2.1 Inwieweit erwartet die Staatsregierung, dass die Neufassungen zu mehr 
Steuerrückforderungen führen?   2

2.2 Liegen der Staatsregierung Kenntnisse darüber vor, in welchem Umfang 
Rückforderungen auf Grund der Neufassungen zu erwarten sind?   2

2.3 Inwiefern berücksichtigt die Staatsregierung den Mehraufwand, der den 
Strafverfolgungsbehörden durch die Neufassungen entstehen, z. B. durch 
mehr Ressourcen für die befassten Stellen?   2

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Justiz
vom 24.09.2021

1.1 Wurde als Reaktion auf die BMF Schreiben vom 09. Juli 2021 (IV C 6 – S 
2134/19/10003 :007 und IV C 1 - S 2252/19/10035 :014) eine Anweisung an 
die Finanzämter weitergeleitet, CumCum-Geschäfte rückwirkend zu über-
prüfen?

1.2 Wenn ja, wann erfolgte die Weiterleitung?

Mit Verfügung vom 9. August 2021 wurden die Finanzämter aufgefordert, die abschließende 
Bearbeitung der noch offenen Fälle unter Beachtung der Grundsätze der BMF-Schreiben 
vom 9. Juli 2021 (IV C 6 – S 2134/19/10003 :007 und IV C 1 - S 2252/19/10035 :014) 
vorzunehmen.
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1.3 In wie vielen Fällen müssen Geschäfte auf Grund der Neufassungen erneut 
bearbeitet werden (bitte aufschlüsseln nach Regierungsbezirk)?

Laut Auskunft des Landesamts für Steuern erfolgt derzeit in vier Fallkomplexen (Zu-
ständigkeit jeweils in Oberbayern) eine Überprüfung entsprechend den BMF-Schreiben 
vom 9. Juli 2021.

2.1 Inwieweit erwartet die Staatsregierung, dass die Neufassungen zu mehr 
Steuerrückforderungen führen?

2.2 Liegen der Staatsregierung Kenntnisse darüber vor, in welchem Umfang 
Rückforderungen auf Grund der Neufassungen zu erwarten sind?

Belastbare Aussagen zur Höhe der Rückforderungsbeträge sind aktuell nicht möglich, 
da die Bearbeitung durch die Finanzverwaltung andauert bzw. Fälle sich im Rechts-
behelfsverfahren befinden.

2.3 Inwiefern berücksichtigt die Staatsregierung den Mehraufwand, der den 
Strafverfolgungsbehörden durch die Neufassungen entstehen, z. B. durch 
mehr Ressourcen für die befassten Stellen?

In welchem Umfang durch die BMF-Schreiben vom 9. Juli 2021 ein Mehraufwand bei 
den Strafverfolgungsbehörden resultiert, ist derzeit noch nicht absehbar.


	1.1	Wurde als Reaktion auf die BMF Schreiben vom 09. Juli 2021 (IV C 6 – S 2134/19/10003 :007 und IV C 1 - S 2252/19/10035 :014) eine Anweisung an die Finanzämter weitergeleitet, CumCum-Geschäfte rückwirkend zu überprüfen?
	1.2	Wenn ja, wann erfolgte die Weiterleitung?
	1.3	In wie vielen Fällen müssen Geschäfte auf Grund der Neufassungen erneut bearbeitet werden (bitte aufschlüsseln nach Regierungsbezirk)?

	2.1	Inwieweit erwartet die Staatsregierung, dass die Neufassungen zu mehr Steuerrückforderungen führen?
	2.2	Liegen der Staatsregierung Kenntnisse darüber vor, in welchem Umfang Rückforderungen auf Grund der Neufassungen zu erwarten sind?
	2.3	Inwiefern berücksichtigt die Staatsregierung den Mehraufwand, der den Strafverfolgungsbehörden durch die Neufassungen entstehen, z. B. durch mehr Ressourcen für die befassten Stellen?


